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In memoriam

Fritz Sturm
(13.6.1929–14.3.2015)

Am 14. März 2015 verstarb im 86. Lebensjahr Fritz Sturm, langjähriger Ordinarius 
für Deutsches Recht an der Universität Lausanne. Geboren wurde Sturm am 13. Juni 
1929 in Konstanz. Beide Eltern waren Volljuristen: Der Vater Dr. Friedrich Sturm war 
Oberamtsrichter, die Mutter Hilde Sturm geb. Bott war Oberregierungsrätin. Nach 
dem Abitur am humanistischen Gymnasium zu Konstanz studierte Fritz Sturm Klas
sische Altertumswissenschaften und Rechtswissenschaften in Tübingen, Lausanne, 
Genf, Bologna und Heidelberg. 1952 erwarb er die schweizerische Licence en droit 
in Lausanne, 1954 bestand er als Erstplazierter mit der Note „sehr gut“ das Erste Ju
ristische Staatsexamen in Heidelberg. 1957 promovierte er unter Philippe Meylan in 
Lausanne über den bei Cicero und in einigen Digestenstellen begegnenden Begriff ab
alienatio1). Aufgrund seiner perfekten Beherrschung sowohl der französischen Spra
che als auch des Italienischen wurde er schon während seiner Referendarzeit als Ge
richtsdolmetscher und Urkundenübersetzer vereidigt. Noch als Referendar und nach 
der 1960 in Stuttgart mit „gut“ bestandenen Zweiten Juristischen Staatsprüfung war er 
unter Hubert Niederländer Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Heidelberg. 
Als Lehrbeauftragter unterrichtete er dort Digestenexegese und italienische Rechts
terminologie. Niederländer war 1956 in Heidelberg Wolfgang Kunkel nachgefolgt, 
der nach München gegangen war. Zu Kunkel hatte Sturm schon vorher Verbindungen 
angeknüpft. 1964 habilitierte er sich daher unter Kunkel in München für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. 

Noch im selben Jahre 1964 berief ihn die Universität Lausanne als außerordentli
chen Professor für Römisches Recht zum Nachfolger seines Lehrers Philippe Meylan. 
In Lausanne lehrte Sturm acht Wochenstunden römisches Recht als Pflichtfach und 
überdies zwei Stunden deutsches Recht. Seine Stellung als Extraordinarius bedurfte 
allerdings im zweijährigen Turnus der kantonalen Bestätigung. Angesichts dieser Un

1) Seine preisgekrönte Dissertation erschien gedruckt 1957 (bei Giuffrè in Mai
land). Zahlreiche Rezensionen sind angeführt bei Max Kaser, Das Römische Pri
vatrecht I, 21971, 228 Fn. 15. Sturm sprach sogar von nicht weniger als achtzehn 
Rezensionen. Ein Nebenprodukt seiner Dissertation ist sein Aufsatz (auf Franzö
sisch): Alienationis verbum etiam usucapionem continet in den Mélanges Meylan I 
(1963) 299–323. Sein erster Dissertationsentwurf über ein anderes Thema, die No
vation bei den iudicia bonae fidei, fand bei Meylan keinen Gefallen, weil einige von 
Sturms Exe gesen Meylans Forschungsergebnissen widersprachen: ein Beispiel, wie 
die Wahrheitssuche mit persönlicher Loyalität und mit Pflichtgefühl in Konflikt ge
raten kann. Auf das zweite Thema kam Sturm später zurück in: Fides humanitas ius, 
Studi Labruna VIII (2007) 5447–65.
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sicherheit und von auf Reduktion des römischrechtlichen Unterrichts hinauslaufenden 
Studienreformplänen akzeptierte Sturm schon nach drei Semestern 1966 den Ruf nach 
Mainz zum Nachfolger des nach Tübingen berufenen Hermann Lange. In Lausanne 
folgte auf ihn Josef Hofstetter, Schüler von Alexander Beck aus Bern. Sturms Lehr
deputat in Mainz stand allerdings im umgekehrten Verhältnis zu dem von Lausanne: 
Römisches Recht spielte mit zwei Wochenstunden nur noch eine untergeordnete Rolle, 
den Schwerpunkt bildeten die anderen Fächer seiner venia im geltenden Recht.

1971 übernahm Sturm dann den Lehrstuhl für römisches und bürgerliches Recht 
von Fritz Schwarz in Marburg/Lahn. Die Jahre nach 1968 waren allerdings an deut
schen Universitäten überschattet durch studentische Unruhen. Ausgelöst durch die 
Notstandsgesetze erprobten radikale Studenten vorwiegend linker Couleur mit ihren 
Forderungen nach erweiterter Mitbestimmung (u. a. „Drittelparität“) durch Vorle
sungsblockaden, „Sit-Ins“ etc. den „Marsch durch die Institutionen“. Im roten Hessen 
und speziell in Marburg verliefen die Aktionen besonders heftig2). Zumal während 
seines Dekanats stand Sturm im Scheinwerferlicht studentischer Proteste. Eloquent 
und schlagfertig wusste er sich in Wort und Schrift gegen die Angriffe zu wehren. 

Angesichts dieser unerfreulichen Marburger Zustände erschien es Sturm als ein 
Lichtblick, 1977 einen zweiten Ruf nach Lausanne zu erhalten, diesmal jedoch auf 
den Lehrstuhl für deutsches Recht, da der Lehrstuhl für römisches Recht durch Hof
stetter besetzt war. Ihr im nahen Echandens erworbenes Haus mit Blick auf den Gen
fer See und die Alpen hatte das Ehepaar während ihrer Mainzer und Marburger Jah
re beibehalten. Einen zuvor 1971 nach Bern ergangenen Ruf hatte Sturm abgelehnt. 
Römisches Recht konnte er aber nun nur noch vertretungsweise während eines Frei
semesters von Hofstetter lesen und später nach dessen Emeritierung. Bald stieß er 
jedoch in Lausanne erneut auf Unannehmlichkeiten, nicht von unten, sondern diesmal 
von oben. Angesichts zunehmender Studentenzahlen aus Deutschland bestand nämlich 
der Rektor aus schwer einsehbaren Gründen auf der Einführung eines numerus clausus 
für deutsche Studenten. Beim Antritt seiner Lehrtätigkeit traf Sturm dort ausweislich 
seines autobiographischen Rechenschaftsberichts3) auf neunzig deutsche Studenten. 
Die Verdreifachung dieser Zahl in kurzer Zeit beruhte nicht nur auf der Beliebtheit 
von Lausanne als Studienplatz, sondern besonders auch auf Sturms pädagogischem 
Geschick und didaktischem Einsatz. Studenten mittlerer Semester konnten den von 
bundesdeutschen Prüfungsämtern anerkannten großen BGBSchein für Vorgerückte 
erwerben. Ihr Auslandsaufenthalt wurde dann auf die vorgeschriebene Mindeststudi
enzeit angerechnet. Das ständige Ausknobeln neuer Übungsfälle, die Anfertigung von 
Musterlösungen und das Korrigieren von Hunderten abgelieferter Arbeiten erforderten 
von Sturm hohen Arbeitseinsatz. Die Abwicklung des gesamten verwaltungsinternen 
Schriftverkehrs auf Französisch kam als bürokratische Erschwernis hinzu. Die man
gelnde Anerkennung durch das Rektorat mit der Forderung nach einem Zugangslimit 

2) Ausführlich dokumentiert in: Bilanz einer Reform, Denkschrift zum 450jähri
gen Bestehen der PhilippsUniversität zu Marburg, hrsg. vom Hochschulverband zus. 
mit Hans-Bernd  Harder /Ekkehard  Kaufmann , Osnabrück 1977; besprochen 
von Sturm unter der Überschrift: „Ein verhaltensgestörter Tausendfüßler“ in der Ta
geszeitung Die Welt vom 5.11.1977 Nr. 259.

3) S turm, Quarante ans d’enseignement: Frustrations et satisfactions, succès et 
échecs, in: D. Tappy et al. (Hgg.), 300 ans d’enseignement du droit à Lausanne, 
2010, 313–335.
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für deutsche Studenten war für Sturm ärgerlich und widersprach der bundesdeutschen 
Förderung der Auslandsmobilität durch Gewährung von Stipendien. An den Auswahl
gesprächen mit den Bewerbern in Bonn beteiligte sich Sturm häufig. Auf Intervention 
der Kantonsregierung wurde der Streit mit dem Rektorat letztlich beigelegt. Zu einer 
Zugangsbeschränkung für deutsche Studenten kam es nicht. Honoriert wurde Sturms 
Engagement von deutscher Seite durch die Verleihung des Verdienstkreuzes Erster 
Klasse in seinem 65. Lebensjahr 1994.

Das Wirken eines deutschen Professors im schweizerischen Umfeld hätte ein guter 
Nährboden sein können für rechtsvergleichende Untersuchungen. Dazu kam es jedoch 
kaum. Frankophone Studenten waren nicht dazu zu bewegen, Sturms auf Deutsch 
gehaltene Vorlesungen zu besuchen, geschweige denn in seinen grundlegenden Zi
vilrechtsfragen gewidmeten Seminaren mitzuarbeiten. Ihren Fleiß konzentrierten die 
waadtländischen Studenten auf ihre streng reglementierten eigenen Studiengänge. Ge
meinsame Lehrveranstaltungen mit schweizerischen Professoren fanden trotz Sturms 
Anregungen ebenfalls nicht statt. Ein Seminar über aktuelle Reformen des schweizeri
schen und des deutschen Ehescheidungsrechts musste beispielsweise ohne helvetische 
Beteiligung durchgeführt werden. Trotzdem waren die persönlichen Beziehungen und 
das kollegiale Einvernehmen innerhalb der Fakultät gut. In der Absicht, dauerhaft zu 
bleiben, nahmen Gudrun und Fritz Sturm darum 1983 die Schweizer Staatsbürger
schaft an.

Die deutschen Studenten blieben in Lausanne hingegen nur ein bis zwei Semes
ter, um dann ihre Studien in Deutschland abzuschließen. Sturm war es deshalb un
möglich, längerfristig einen Schülerkreis um sich zu versammeln. Seine Assistenten 
gewann er durch Ausschreibungen oder durch Vermittlung deutscher Kollegen. Von 
seinen Mitarbeitern vermochte er zu seinem Leidwesen niemanden zur akademischen 
Laufbahn zu bewegen, zumal die Universitäten der welschen Schweiz keine Habili
tation kennen4). 

Eine Ausnahme bildete noch während seiner Marburger Zeit Roger Vigneron. Er 
hatte zunächst in Belgisch Kongo Zivilrecht gelehrt, war jedoch wegen der um 1970 
auf die Unabhängigkeit folgenden politischen Zerrüttung aus Elisabethville/Lubum
bashi nach Belgien zurückgekehrt. Während seiner Assistententätigkeit in Lüttich 
ließ er sich gründlich von Sturm zum Römischrechtler ausbilden; dazu pendelte er 
von dort nicht weniger als vier Jahre lang regelmäßig nach Marburg zu Sturms Semi
narveranstaltungen. Unter Sturms Ägide fertigte Vigneron seine 1976 in Liège prä
sentierte Thèse de doctorat über „offerre aut deponere“ an. Vignerons Schüler Jean-
François Gerkens erarbeitete später auf Sturms Vorschlag unter dessen dreijähriger 
Anleitung während kürzerer Studienaufenthalte in Lausanne seine Thèse über die 
überholende Kausalität5). 

4) Sturms ehemaliger Assistent Götz Schulze promovierte in Heidelberg und ha
bilitierte sich dort bei Erik Jayme. Vor seiner Berufung nach Potsdam 2010 war er 
ab 2008 Sturms Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Deutsches Recht in Lausanne. In 
der Juristenzeitung 2015, 771f. charakterisiert Schulze anschaulich und lesenswert 
Sturms Persönlichkeit.

5) Gerkens , „Aeque perituris…“: Une approche de la causalité dépassante an 
droit romain classique, Liège 1997. Ursprünglich gedachte Sturm, das schwierige 
Thema der überholenden Kausalität zum Gegenstand seiner eigenen Dissertation zu 
wählen.
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So entstand natürlicherweise eine fruchtbare Kooperation im römischen Recht in 
französischer Sprache zwischen Lausanne und Liège (und weiterreichend, etwa be
züglich des Austauschs von Lehrmaterialien, zwischen den Universitäten der Suisse 
Romande und dem Wallonischen Teil Belgiens), die angesichts der Beschneidung des 
römischen Rechts in den Lehrplänen der Universitäten Frankreichs umso wichtiger 
wurde. Als natürlich erscheint auch die verdiente Verleihung eines Doktors honoris 
causa an Fritz Sturm durch die Universität Lüttich Ende 1979. Zwanzig Jahre später 
widmeten schließlich die beiden juristischen Fakultäten von Lausanne und Lüttich 
gemeinsam unter der Federführung von Vigneron dem siebzigjährigen Jubilar anläss
lich seiner Emeritierung eine stattliche zweibändige Festschrift von 1800 Druckseiten 
mit Beiträgen von 112 Verfassern aus elf Ländern in sechs Sprachen. In fünf Sparten 
untergliedert, spiegelt sich darin das breite Spektrum seiner Interessensgebiete. 

Auf allen Feldern seiner umfangreichen venia war Sturm ein bewundernswert flei
ßiger Forscher und fruchtbarer Autor. Komplette Verzeichnisse seiner zahlreichen 
Schriften stellte seine Gattin Gudrun Sturm ebenfalls nach Sachgebieten geordnet 
in sechs Sequenzen in der Zeitschrift Das Standesamt zusammen6). Eine bis 1999 
reichende Bibliographie ist auch im Band I der ihm gewidmeten Mélanges enthalten. 
Seine späteren rechtshistorischen Abhandlungen sind im Anhang zu diesem Nachruf 
verzeichnet. 

Das Thema seiner Habilitationsschrift über die Aquilische Ausgleichsquittung7) 
scheint nur auf den ersten Blick etwas eng. Sturm behandelt darin u. a. die Novati
on, die ein Tummelfeld dogmatischer Streitfragen darstellt, von Ansprüchen unter
schiedlicher Art. Zum anderen verteidigt er etwa die Echtheit der Ausnahmeregelung, 
dass die Generalquittung solche Ansprüche nicht erfasst, an die die Parteien nicht 
gedacht haben, wie von Papinian D. 2,15,5 meisterhaft (aber etwas eigenwillig) for
muliert: Liberalitatem (lies liberationem?) captiosam interpretatio prudentium fregit; 
zu Deutsch etwa: Eine benachteiligende Freigebigkeit (besser: Schuldbefreiung) wird 
durch Auslegung der Rechtsgelehrten gebrochen8). Mit unbegründeten Angriffen frü
herer Interpolationenforscher gegen die weise Aussage dieses Fragments (und vieler 
anderer) setzt sich Sturm auf ungewöhnlich gründliche Weise auseinander. Für die 
Beschränkung des Erlassvertrages auf die den Beteiligten bekannten Ansprüche findet 
er S. 370f. sehr schöne Worte.

Unter den Pseudonymen Tempestas Moguntina, später Tempestas Amasiae Chat
torum (Marburg) machte er als Glossenschreiber in jüngeren Jahren häufig von sich 
reden und prangerte auf unübertrefflich amüsante und humorvolle Weise gewisse be
denkliche akademische oder rechtspolitische Erscheinungen und Entwicklungen an. 
Schon die aphoristischen Überschriften verlocken trotz der veränderten Zeitumstän
de zu erneuter Lektüre9). An seine Selbstbenennungen auf launige Art anknüpfend 

6) Verzeichnis der Veröffentlichungen von Fritz Sturm, StAZ 1989, 228–235; 
1994, 190–191; 2004, 158–162; 2009, 177–179; 2014, 172–174; 2015, 174.

7) S turm, Stipulatio Aquiliana, München 1972, 399 S.; ausführlich rezensiert von 
Kaser, ZRG RA 90 (1973) 346–358; Ta lamanca , BIDR 76 (1973) 295–332.

8) In die Sammlung der regulae iuris aufgenommen von D. Liebs , Lateinische 
Rechtsregeln und Rechtsprichwörter, 7. Aufl. 2007, Nr. L 57.

9) Etwa: „Miniröcke für Jurastudenten?“; „Maxistiefel zum Minirock“; „Vom 
Minirock zur alten Kluft“; jeweils in: Deutsche Richterzeitung 1968, 203; 1969, 
50f.; 1969, 221f. Weiter: „Hot pants“; „Die Bafögerin oder Ein neuer akademischer 
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schrieb in der ihm gewidmeten Festschrift Felix Wubbe einen Beitrag über die Stur
mesgewalt oder vis tempestatis.

Als einer von Wenigen verfasste Sturm auch akribische didaktische Schriften: eine 
Anleitung zu Digestenexegesen und u. a. einen Führer durch die Wahlfachgruppe rö
misches Recht10). Da sehr anspruchsvoll, könnten sie weniger wagemutige Studenten 
von der Materie abgeschreckt haben. Auch widerspiegeln sie heute teilweise selbst 
schon Geschichte, weil Exegesen klassischen Stils (wie sie Sturm vorschwebten) als 
Lehrveranstaltungen kaum noch abgehalten werden und eine Wahlfachgruppe Rechts
geschichte nach wiederholten Studienreformen leider nicht mehr existiert. Für Aspi
ranten auf eine Promotion im römischen Recht bieten sie aber nach wie vor unschätz
bare Hilfen. Die strengen Maßstäbe, deren Einhaltung Sturm von den Bearbeitern 
forderte, legte er auch an seine eigenen Veröffentlichungen an. 

Hervorhebenswert sind auch seine aus Vorträgen hervorgegangenen, reich illu
strierten und annotierten kleineren Monographien über Theodor Mommsen (2006), 
über das Badische Landrecht (2011) und das Preußische ALR (2014). Eine Broschüre 
über das römische Recht in der Sicht von Gottfried Wilhelm Leibniz stammt von 1968.

Als Rezensent war Sturm bei Autoren zuweilen gefürchtet. Denn er liebte die 
geschliffene Polemik. Über einen in frühen Jahren ausgetragenen Disput mit Felix 
Wubbe über die ursprüngliche Funktion der actio Publiciana berichtete er kürzlich 
selbst11). Seine Besprechungen beschränken sich nicht auf seichte und bequeme inhalt
liche Referate. Es sind übersichtlich gegliederte und förderliche, die Verdienste aber 
auch die Schwächen jeweils sorgfältig gegeneinander abwägende und im allgemeinen 
fair würdigende Abhandlungen. 

Sturm witzelte gern und war ein geistreicher und unterhaltsamer Gesellschafter. 
Wenn bei spöttischen Bemerkungen manchmal sein überschäumendes Temperament 
mit ihm durchbrannte, wirkte seine Gattin ausgleichend und ihn besänftigend. Bei 
Spaziergängen mit ihm gelangte man oft nicht weit. Sie waren eher ein „Spazie
ren-Stehen“. Er hatte nämlich die Angewohnheit, beim Lustwandeln etwa alle hun
dert Meter redend und gestikulierend anzuhalten und seinen Begleiter in kultivierte 
Dialoge zu verwickeln. Dass er aus Schießwettbewerben in seiner Wohngemeinde 
Echandens zweimal als Sieger hervorging und als Schützenkönig gefeiert wurde, 
hätte man bei diesem Naturell nicht gedacht. Siegerurkunden, Medaillen und Tro
phäen hängen an den wenigen noch von Bücherregalen freien Wänden seines Hau
ses. 

Das Haus ist nämlich ein Büchertempel von einer Vielseitigkeit, wie man derglei
chen nur in öffentlichen Bibliotheken findet: vom Souterrain bis zum ausgebauten 
Dachgeschoss wohlgeordnet vollgestellte Regale. Als Nichtautofahrer ließ das Ehe
paar sogar in ihre Garage ein mittels Kurbeln zu bedienendes Regalsystem einbauen, 

Beruf“; „Unzeitgemäße Fürstenknechte?“, „Bafög im Knast, Eine wahre Geschichte 
aus Absurdistan“; jeweils in: Juristenzeitung 1971, 270; 1974, 518; 1975, 188; 1976, 
494.

10) H. Schlosser /F. S turm/H . Weber, Die rechtsgeschichtliche Exegese, 2. 
Aufl. 1993; zur 1. Aufl. meine  Anzeige in ZRG RA 91 (1974) 559ff.; weiter S turm, 
WahlfachExaminatorium: Römisches Recht, 1977.

11) Unter dem Titel: Sturm in den Niederlanden, in: Pasca l  P ichonnaz  (Hg.), 
In honorem Felicis Wubbe antecessoris nonagenarii, Fribourg 2013, 161ff., 164, mit 
Nachweisen.
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womit sich die Reihen zwecks Platzersparnis zusammen und wieder auseinander
schieben lassen. Unter den vorhandenen Werken erinnere ich mich an eines über das 
niederländische Personenstandswesen. Polyglott wie er war, beherrschte Sturm sogar 
das Niederländische. Auch auf Kongressen der deutschen Standesbeamten war er üb
rigens ein gern gesehener, mit einer goldenen Ehrennadel ausgezeichneter Festredner.

In diese reichhaltige Bibliothek investierte das kinderlos gebliebene Ehepaar ein 
Vermögen. Deren Unterhaltung und Ordnung war eine größtenteils von Gudrun Sturm 
bewältigte Lebensaufgabe. Als promovierte Volljuristin verzichtete sie ihrem Gatten 
zuliebe auf eine eigene Karriere. Ihre lebenslange selbstlose Hilfe hat Fritz Sturm 
wiederholt dankbar anerkannt.

Sturms Biographie wäre anders verlaufen, wenn ihn die Lausanner Fakultät anläss
lich seiner Berufung nach Mainz 1966 sogleich zum Ordinarius für römisches Recht 
befördert hätte. Der seit 1961 in Fribourg lehrende Felix Wubbe hatte der zweimali
gen Rückberufung in seine niederländische Heimat (als Nachfolger von Hoetink nach 
Amsterdam und von Hermesdorf nach Nimwegen) widerstanden. Sturms elfjähriges 
Wirken in Mainz und Marburg bot ihm aber insbesondere die Gelegenheit zur Profi
lierung im Internationalen Privatrecht. Bezüglich der gleichberechtigten Anknüpfung 
von Mann und Frau hat er beispielsweise in Schrifttum und Praxis einiges bewirken 
können. Folgerichtig beschäftigte ihn wiederholt auch die Frage nach der Existenz 
eines Kollisionsrechts in der Antike.

Aufgrund seines Renommees beauftragte der Verlag Vahlen Sturm mit der Neu
auflage des Lehrbuchs „Internationales Privatrecht“ von Leo Raape. Der erste Band 
erschien in Sturms Neubearbeitung 1977. Den zweiten Band, zu dem schon diverse 
Entwürfe erarbeitet waren, konnte Sturm angesichts seiner Lausanner Lehrbelastun
gen nicht vollenden. Das verlegerische Interesse erlahmte, nachdem der VahlenVerlag 
vom großen C.H. BeckVerlag aufgekauft wurde. Das dort erscheinende Lehrbuch von 
Gerhard Kegel, welches dessen Schüler fortführten, gewann das Rennen. Aktueller ist 
die gemeinsam mit Gudrun Sturm über mehrere Auflagen hinweg verfasste Einleitung 
in die allgemeinen Lehren des IPR in Staudingers Großkommentar zum BGB (letzte 
Fassung von 2012 mit über 400 Seiten).

„Zeit meines Lebens habe ich gekämpft!“ so begann er seine Dankesrede nach 
der Überreichung der ihm gewidmeten Mélanges in der unvergessenen akademischen 
Feier am 28. August 1999 im Château d’Aigle. Hiernach könnte man meinen, dass er 
ähnlich tapfer auch gegen den herannahenden Tod angekämpft habe. Als bei ihm eine 
unheilbare Krebserkrankung diagnostiziert wurde, fügte er sich jedoch aequo animo 
und klaglos in sein unentrinnbares Schicksal, ohne mit ihm zu hadern. Unter Einnahme 
geeigneter Medikamente hat er noch vier Jahre ohne große Schmerzen, zuletzt an den 
Rollstuhl gefesselt, gelebt und gearbeitet. Mit ihm verloren wir einen der profiliertes
ten Vertreter unserer Disziplinen. 

Dem römischen Recht galt zeitlebens seine Vorliebe. Mit einem Satz aus seinem 
Préface zu Vignerons Monographie lassen wir darum abschließend Sturm selbst zu 
Wort kommen: „Si une science telle que le droit romain disparaissait, le droit euro
péen – pour ne pas dire la culture juridique mondiale – s’en trouverait cruellement 
appauvri.“

Köln Andreas  Wacke
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Fritz Sturm: Schriften zum römischen Recht 
und zur europäischen Rechtsgeschichte*)12

zusammengestellt von Gudrun  Sturm
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1. Theodor Mommsen. Gedanken zu Leben und Werk des großen deutschen Rechts

historikers (= Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums 11), Karlsruhe 2006, 78 S.
2. 200 Jahre Badisches Landrecht (= Schriftenreihe des Rechtshistorischen Muse

ums 23), Karlsruhe 2011, 70 S.
3. Das Preußische Allgemeine Landrecht. Geist und Ausstrahlung einer großen Kodi

fikation (= Schriftenreihe des Rechtshistorischen Museums 30), Karlsruhe 2014, 109 S.
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4. Le principe romain de la personnalité des lois. Sa portée et ses limites, in: Person
nalité, territorialité et droit, Actes des journées internationales de la Société d’Histoire 
du Droit tenues à Bruxelles du 28 au 31 mai 1998 (= Centre de recherches en histoire 
du droit et des institutions 11/12), Brüssel 1999, 21–35.

5. Ea res agetur de sponsione. La Tabula Pompeiana 34 nous révèletelle une forme 
inconnue de la praescriptio pro actore?, in: Règle et pratique du droit dans les réalités 
juridiques de l’Antiquité, Atti della 51a Sessione della SIHDA Crotone/Messina 16–20 
settembre 1997, Catanzaro 1999, 90–103.

6. Der Kampf um die Rechtseinheit in Deutschland – Die Entstehung des BGB und 
der erste Staudinger, in: 100 Jahre BGB – 100 Jahre Staudinger: Beiträge zum Sym
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jing) 2 (2002) 353–361. 
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analyse du P. Oxy. 706, in: Timai Ioannou Triantaphyllopoulou, Athen 2000, 307–315.
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civile tedesco in Germania e nella cultura italiana / Hundert Jahre Bürgerliches Ge
setzbuch in Deutschland und in der italienischen Rechtskultur, Padua 2002, 43–73, 
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